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TEXTTEIL - Bebauungsplan 
 
 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle bishe-
rigen bauplanungsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 
 
Rechtsgrundlage der Festsetzungen und Vorschriften dieses Bebauungsplanes sind: 
 das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist. 

 die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. I S. 176) geändert worden ist. 

 die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
geändert worden ist. 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden in Ergänzung der Eintragungen in 
der Planzeichnung folgende Festsetzungen getroffen: 
 
 

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
(BauGB und BauNVO) 

1. Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO) 

 
1.1. Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 

entsprechend Planeinschrieb 
 
Die Ausnahmen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO sind gem. § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes.  

2. Maß der baulichen Nutzung  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 
 

2.1. Zahl der Vollgeschosse (§ 16 BauNVO) 
 
Die Zahl der Vollgeschosse gem. Eintrag in der Planzeichnung als Höchstmaß.  
 

2.2. Grundflächenzahl (GRZ) (§ 19 BauNVO) 
 
Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt. 
 
Tiefgaragen sind nicht anzurechnen, soweit diese sich unterhalb der Geländeoberflä-
che befinden. 
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3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)  
 

3.1. Bauweise (§ 22 BauNVO) 
gemäß Planeintrag. 
 
o: Offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO. 
 
a: Abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO im Sinne der offenen Bauweise 
ohne Beschränkung der Gebäudelängen. 
 

3.2. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
 
Baugrenzen definieren die überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Untergeordnete Bauteile wie Balkone, Überdachungen etc. dürfen die Baugrenze um 
1,5 m überschreiten. 
 
Tiefgaragen, Garagen und Carports sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen und im entsprechend ausgewiesenen Baufenster gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 
zulässig.  
 
Nicht überdachte Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig. Abweichend davon sind im WA2 und WA3 nicht überdachte Stellplätze nur 
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und im entsprechend ausgewiesenen 
Baufenster gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB zulässig.  
 
Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1a und 2 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig. 

4. Pflanzbindung von Flächen und Einzelgehölzen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
entsprechend Planeinschrieb 
 
Die im Plan mit einer Pflanzbindung belegten Einzelbäume sind zu erhalten und bei 
Ausfall durch gleichwertige, standortgerechte Bäume zu ersetzen. Bei Neupflanzung 
darf der Standort um 2 m verschoben werden. 
 
Der denkmalgeschützte Nutzgarten ist zu erhalten und nach Bau der Tiefgarage gleich-
wertig zu ersetzen.  
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B. SATZUNG ÜBER ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 74 LBO) 

 
Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle bishe-
rigen bauordnungsrechtlichen Vorschriften außer Kraft. 
 
Rechtsgrundlage der Bestimmungen und Vorschriften dieser Satzung sind: 
 die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 5. 

März 2010, zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2023 (GBl. S. 422) 
 die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 

58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
geändert worden ist. 
 

Im Geltungsbereich der "Satzung über örtliche Bauvorschriften" werden in Ergänzung 
der Eintragungen in der Planzeichnung folgende Vorschriften getroffen: 

1. Erforderliche Kfz-Stellplätze (§ 37 Abs. 1 LBO) 
 
Bei neu errichteten Wohneinheiten ist 1 Stellplatz / Wohneinheit herzustellen.  

2. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 

2.1. Dachform / Dachneigung / Dachbegrünung 
gemäß Planeintrag  
 
In den Baugebieten sind für Hauptanlagen folgende Dachformen zulässig: 
Flachdach 0° - 5° 
Walmdach 35° – 45°  
 
Flachdächer sind mit einer Mindestsubstratschicht von 10 cm auf der gesamten Fläche 
extensiv zu begrünen. 

3. Äußere Gestaltung der Gebäude (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)  
 
Doppelhäuser und Hausgruppen sind hinsichtlich Dachneigung, Farbe, Material der 
Dachdeckung, Dachaufbauten, Material und Farbgebung der Fassade sowie bezüglich 
der Auswahl der Fensterformate aufeinander abzustimmen.  

4. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zugelassen.   
 
Die Höhe der Werbeanlage darf 0,5 m, die Länge 1,0 m nicht überschreiten. 
 
Die Beleuchtung von Werbeanlagen muss blendfrei sein. Lauf-, Wechsel- und Blink-
schaltung sowie fluoreszierende Farben sind unzulässig.  
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5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)  
 
Die Einfriedung der Baugrundstücke ist zulässig, jedoch sind tote Einfriedungen zu öf-
fentlichen Straßen hin nur bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. 
 
 

C. Hinweise 

1. Ordnungswidrigkeiten 
 
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungswidrig-
keit nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO behandelt. 

2. Kulturdenkmale 
 
Die Gebäude Martin-Luther-Straße 9 - 11 und 13 – 15 sind als Kulturdenkmale gemäß 
§ 2 DSchG eingetragen. Als Teil der Sachgesamtheit gehören mit dazu die rückwärti-
gen, für die Eigenversorgung angelegten Nutzgärten. Vor baulichen Eingriffen, wie 
auch vor einer Veränderung des Erscheinungsbildes, ist bei Kulturdenkmalen eine vor-
herige Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege sowie eine denkmalrecht-
liche Genehmigung erforderlich. 

3. Archäologische Funde 
 
Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde oder Gemeinde umgehend 
zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, 
Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, bzw. auffällige Erd-
verfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde oder das Regie-
rungspräsidium Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewiesen. Bei der Siche-
rung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4. Natur- und Artenschutz 
 
Um das Auslösen eines Verbotstatbestandes nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu vermeiden, sind Gehölzrodungen und Baufeldräumung, einschließlich 
des Rückbaues von Gebäuden, nur außerhalb der Brutzeit zulässig. Die Brutzeit geht 
vom 01. März bis zum 30. September. Abweichungen der vorgenannten Zeiträume für 
Gehölzrodung und Baufeldräumung sind bezogen auf die Witterungsverhältnisse in Vil-
lingen-Schwenningen und den Vogelschutz mit dem Landratsamt Schwarzwald-Baar 
abzustimmen. 
Bei Arbeiten in Nähe der zu erhaltenden Bäume ist zur Vermeidung von Beeinträchti-
gungen die Schutzregelungen der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. 
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Bauzeitenbeschränkung und Maßnahmen für die Fledermäuse 
 
Im Rahmen der Baumkontrolle am 06.05.2024 (Gutachten vom 12.06.2024, Habitat 
Kontrolle Weststadt, Ingenieurbüro Bauer, 78126 Königsfeld) wurden Bäume mit Spal-
ten und Höhlen gefunden, die möglicherweise von Fledermäusen genutzt werden. Da-
her sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde die im Gutachten er-
wähnten Bäume vor dem Fällen auf Fledermäuse zu kontrollieren und die Tiere bei 
Fund zu retten. Des Weiteren dürfen die Baufeldräumung sowie die Fällung der be-
troffenen Bäume nur in der Zeit vom 31.10. – 01.03 erfolgen. Um einen Ausgleich für 
möglicherweise verlorenen Lebensraum zu schaffen, sind von den Bauherren an den 
bestehenden Gebäuden und an den zu erhaltenen Bäumen 5 Fledermauskästen anzu-
bringen. Zusätzlich sind an dem neu zu errichtenden Gebäude mindestens 3 weitere 
Fledermauskästen anzubringen. Die jährliche Reinigung und Instandhaltung der Fleder-
mauskästen unterliegt den Bauherren. 
 
Maßnahme für den Dachs 
 
Bei einer Ortsbegehung wurde festgestellt, dass ein Dachs unter der Garage Nr. 40 
einen Bau gegraben hat. Nach Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde und 
dem Kreisjagdamt kann der Dachs gefangen und umgesiedelt werden (Jungdachse 
können ab 01. Juni, Altdachse ab 01. August umgesiedelt werden). Hierzu ist vor Be-
ginn von Baumaßnahmen oder Rückbauarbeiten ein lizensierter Stadtjäger von den 
Bauherren zu beauftragen, um den Dachs und eventuelle Nachkommen artgerecht 
umzusiedeln. 

5. Verkarstungserscheinungen 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich des Unteren Muschelkalks. Dieser wird im Plangebiet von quartä-
ren Lockergesteinen (Verwitterungs-/Umlagerungsbildungen, Auenlehm) unbekannter 
Mächtigkeit bedeckt. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, mit einem oberflächennahen saisonalen 
Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des toni-
gen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens sowie mit einem kleinräumig deutlich un-
terschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene 
organische Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. 
Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein. Verkarstungserscheinungen 
(offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht auszuschließen. 
Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer geplant bzw. wasserwirt-
schaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und im 
Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutach-
tens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspülung lehmerfüllter Spalten ist bei An-
lage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu 
achten. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder 
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl 
und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmer-
füllten Spalten) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
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6. Starkregenereignisse 
 
In der Erhebung zu Starkregenereignissen (Starkregenrisikomanagementkonzept der 
Stadt Villingen-Schwenningen, 2021) können Teile des Plangebiets bei Starkregener-
eignissen überflutet werden. Die Prüfung von Schutzmaßnahmen für die Tiefgarage 
wird empfohlen. 

7. Bodenschutz 
 
Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgeho-
ben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu 
schützen. Dass bei den Bautätigkeiten anfallende Bodenmaterial ist getrennt nach hu-
mosem Oberboden und kulturfähigem Unterboden auszubauen und soweit als möglich 
an geeigneten Stellen innerhalb des Plangebietes wiederzuverwerten (z. B. zum Mas-
senausgleich) oder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen. In diesem Zusammenhang 
empfehlen wir, zu überprüfen, ob durch eine Anpassung des Straßen- und Gebäudeni-
veaus die bei der Bebauung zu erwartenden anfallenden Aushubmassen vor Ort ver-
wendet werden können. Bei der Verwertung von Bodenmaterial ist die DIN 19731 zu 
beachten. Die Zwischenlagerung von humosem Oberboden und kultivierbarem Unter-
boden ist möglichst zu vermeiden. Wenn eine Zwischenlagerung unvermeidbar ist, hat 
diese in max. 2 m hohen Mieten zu erfolgen, die durch Profilierung und Glättung vor 
Vernässung zu schützen sind. Bei längeren Lagerungszeiten sind die Mieten mit geeig-
neten Pflanzenarten zu begrünen. Bodenverdichtungen und -belastungen sind zu mini-
mieren, damit ein ausreichender Wurzelraum für geplante Begrünungen und eine flä-
chige Versickerung von Oberflächenwasser gewährleistet ist. Erdarbeiten sollten daher 
grundsätzlich nur auf gut abgetrocknetem und bröseligem Boden und bei nieder-
schlagsfreier Witterung erfolgen. Kulturboden soll möglichst nicht befahren werden. 
Wenn das Befahren unvermeidlich ist, darf der Boden nur durch Kettenfahrzeuge mit 
geringer Bodenbelastung (< 4 N/cm2) befahren werden. Baustraßen sollen möglichst 
dort geplant werden, wo später befestigte Flächen sind. Durch Befahrung mit Baufahr-
zeugen hervorgerufene Bodenverdichtungen sind bei abgetrocknetem Bodenzustand 
wieder aufzulockern. Bodenmaterial, welches von außerhalb in das Plangebiet antrans-
portiert und eingebaut wird, ist vor dem Auf- und Einbringen analytisch untersuchen zu 
lassen. Selbiges gilt für mineralische Abfälle zur Verwertung (z. B. Recycling-Bau-
schutt), sofern diese nicht einer externen Qualitätsüberwachung unterliegen. Ein ent-
sprechender Nachweis (Herkunft, Deklarationsanalytik einer repräsentativen Misch-
probe) ist zu führen und unaufgefordert an das Landratsamt - Amt für Umwelt, Was-
ser- und Bodenschutz - zu übermitteln. Beim Einbringen von nicht zum Plangebiet ge-
hörendem Bodenmaterial in oder unter die durchwurzelbare Bodenschicht sind die Vor-
sorge- bzw. Materialwertewerte der Bundes Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der gültigen Fassung einzuhalten. Beim Einbringen von nicht zum Plan-
gebiet gehörendem Bodenmaterial, das der Errichtung technischer Bauwerke dient, 
sind die Vorgaben der Verordnung über Anforderungen an den Einbau von minerali-
schen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – Ersatz-
baustoffV) vom 09.07.2021 bzw. die zu diesem Zeitpunkt gültigen, gesetzlichen Rege-
lungen zu beachten. Unabhängig davon ist im Rahmen der üblichen Bauüberwachung 
vom Beginn der Anlieferung bis zum Abschluss des Einbaus des nicht zum Plangebiet 
gehörenden Bodenmaterials eine sensorische Prüfung durchzuführen. Auffälligkeiten 
sind zu dokumentieren und dem Landratsamt - Amt für Umwelt, Wasser- und Boden-



 
 

  

8 Bebauungsplan "Quartier östlich Goetheplatz" - Textlichen Festsetzungen   

schutz - mitzuteilen. Selbstständige Bodenauffüllungen und -abgrabungen im Außen-
bereich sind ab einer Fläche von mehr als 500 m2 bau- und naturschutzrechtlich geneh-
migungspflichtig. Hierbei sind die Ausmaße des Gesamtvorhabens ausschlaggebend. 
Eine Genehmigung ist unabhängig von der Fläche erforderlich, wenn die Auffüllfläche 
in einem Schutzgebiet liegt.  

8. Grundwasserschutz 
 
Die gesetzlichen Grundlagen des Grundwasserschutzes (v.a. § 49 WHG i.V.m. § 43 
WG) sind zu beachten. Drän- oder Quellwasser darf nicht an die vorhandene Schmutz-/ 
Mischwasserkanalisation angeschlossen werden. Auf Hausdrainagen ist grundsätzlich 
zu verzichten. Bauteile unterhalb des höchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht 
und auftriebssicher auszuführen (z. B. „weiße Wanne“, auskragende Kellerboden-
platte etc.). Zur Herstellung der Abdichtung von Baukörpern / Bauteilen o. ä. dürfen 
keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbelastung des Grundwas-
sers zu besorgen ist. Ein eventuell im Zuge von Bauwerksgründungen erforderlicher 
Eingriff in das Grundwasser (Grundwasserhaltung, Einbringen von Stoffen in das 
Grundwasser) bedarf einer gesondert zu beantragenden wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Hierzu ist ein detaillierter Wasserrechtsantrag mindestens drei Monate vor Beginn der 
Maßnahme beim AUWB einzureichen. Wir empfehlen grundsätzlich, den Inhalt des 
Wasserrechtsantrags im Vorfeld mit dem AUWB abzustimmen.  
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